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• Agenda

• Person ohne Hauptwohnsitz anlegen und Waffen registrieren

• Waffenregistrierung Kategorie C für Jäger/Traditionsschütze OHNE weitere Bewilligung

• Waffenregistrierung Kategorie C für andere Begründungen MIT Bewilligung

• Waffenregistrierung Kategorie A/B/C privat an privat

• Neue Waffenarten wesentliche Teile inkl. Stichtag der Herkunft

• Kaliber bei Griffstück

• Wechselsystem

• Waffenerfassung der Wartefrist

• Rechtsgeschäft nicht möglich
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• Waffenregistrierungen für Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich

Die Vorgehensweise für Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich ist unverändert. Die Person kann 
im ZWR ggf. neu angelegt werden und wird automatisiert seiner zuständigen Behörde zugeordnet. 
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• Waffenregistrierungen für Bürger mit nur Nebenwohnsitz in Österreich

Hat eine Person nur einen Nebenwohnsitz in Österreich, kann der Datensatz bei der ZMR Anfrage 
gespeichert werden. Ergänzend ist bei der Registrierung bzw. beim Waffenverkauf der Kategorie A/B/C 
Waffe der Lebensmittelpunkt der Person, mindestens jedoch der Staat, im ZWR zu erfassen. 

Die Waffenbehörde wird im Zuge der Erfassung gemäß § 33 Abs. 2 WaffG direkt im ZWR im ZWR Postfach 
der Waffenbehörde informiert:

Am xx.xx.xxxx wurde folgende Kat. C Waffe erworben/registriert: Waffendaten, Name, Geburtsdatum, 
Lebensmittelpunkt: Straße 1/2/3, 1321321 Ort, Deutschland

Eine zusätzliche Meldung an die Waffenbehörde ist nicht (mehr) erforderlich.
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• Waffenregistrierung für Bürger OHNE Wohnsitz in Österreich

Waffenregistrierungen für Bürger, die in Österreich keinen aufrechten Wohnsitz haben, können durch 
die Erfassung der ausländischen Adresse nach dem Anlegen der Person  im ZWR erfolgen.

Ist nach erfolgreicher ZMR Abfrage bei der Person kein aufrechter oder abgemeldeter Hauptwohnsitz 
oder Nebenwohnsitz in Österreich vorhanden, wird von ZMR die Information 
„Es konnte keine Person gefunden werden.“ oder „Person hat keinen aufrechten Wohnsitz im
Bundesgebiet.“ angezeigt.
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• Waffenregistrierung für Bürger OHNE Wohnsitz in Österreich

Die zuständige Waffenbehörde der Person muss aus der Auswahlliste ausgewählt werden:

Durch Klick auf „Speichern“ kann die Person im ZWR angelegt werden.

Im Anschluss muss die ausländische Adresse im ZWR durch Klick auf „Bearbeiten“ + „neue 
Adresse“ eine ausländische Adresse erfasst und gespeichert werden:
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• Waffenregistrierung Kategorie C mit/ohne WP/WBK für 
Jäger/Traditionsschütze/Vereinswaffe

• Begründung lautet „Jäger“ oder „Traditionsschütze“ oder „Vereinswaffe“, die 
Waffenregistrierung der Kategorie C ist 

weiterhin OHNE aufrechtem Waffenpass/Waffenbesitzkarte (light) möglich.
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• Waffenregistrierung Kategorie C mit/ohne WP/WBK für 
Jäger/Traditionsschütze/Vereinswaffe

• Begründung lautet „bestehender Besitz“, „Erbe“, „Sammler“, „Selbstverteidigung“, 
„Sonstiges“, „Sportschütze“, die Waffenregistrierung der Kategorie C 

ist ausschließlich MIT aufrechtem Waffenpass/Waffenbesitzkarte (light) möglich.
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• Kategorie A/B/C Registrierung privat an privat vom Waffenfachhändler

Waffenfachhändler können ab Inkrafttreten ergänzend nachfolgende Waffenregistrierungen im ZWR 
durchführen:

• Waffenregistrierung der Kategorie A/B von privat an privat, sofern eine aufrechte Bewilligung 
vorliegt

• Die Erfassung der Kategorie A/B Waffe erfolgt nach dem gewohnten Prozedere wie die 
Registrierung der Kategorie C Waffen.

• Waffenregistrierung der Kategorie C sind unverändert verfügbar.
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Erweiterung Waffenarten Kategorie A 

Neue Waffenarten die als Zubehör mit Hackerl gezählt werden:

• Zubehör § 17/1/1 Griffstück für Pistole 

• Zubehör § 17/1/1 Einstecklauf

• Zubehör §17/1/1 Gehäuseoberteil  

• Zubehör §17/1/1 Gehäuseunterteil  

• Zubehör §17/1/1 ganzes Gehäuse  

• Zubehör § 17/1/2 Einstecklauf 

• Zubehör §17/1/2 Gehäuseoberteil 

• Zubehör §17/1/2 Gehäuseunterteil  

• Zubehör §17/1/2 ganzes Gehäuse 
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Erweiterung Waffenarten Kategorie A 

Neue Waffenarten die als Zubehör mit Hackerl gezählt werden:

• Zubehör § 17/1/3 Einstecklauf

• Zubehör §17/1/3 ganzes Gehäuse 

• Zubehör § 17/1/4 Griffstück für Pistole 

• Zubehör § 17/1/4 Einstecklauf

• Zubehör §17/1/4 ganzes Gehäuse

• Zubehör § 17/1/7 Griffstück für Pistole 

• Zubehör § 17/1/7 Einstecklauf



bmi.gv.at

•

Erweiterung Waffenarten Kategorie A 

Neue Waffenarten die als Zubehör mit Hackerl gezählt werden:

• Zubehör § 17/1/8 Einstecklauf

• Zubehör §17/1/8 Gehäuseoberteil  

• Zubehör §17/1/8 Gehäuseunterteil  

• Zubehör §17/1/8 ganzes Gehäuse 

• Zubehör § 17/1/11 Einstecklauf  

• Zubehör §17/1/11 Gehäuseoberteil  

• Zubehör §17/1/11 Gehäuseunterteil

• Zubehör §17/1/11 ganzes Gehäuse
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Erweiterung Waffenarten Kategorie A 

Ergänzend ist die Registrierung ohne Bewilligung als Hackerl für „Pumpgun vor 1994“ möglich:

• Zubehör § 17/1/4 Trommel

• Zubehör § 17/1/4 Wechsellauf

• Zubehör § 17/1/4 Gehäuse

• Zubehör § 17/1/4 Rahmen

• Zubehör § 17/1/4 Griffstück für Pistole

• Zubehör § 17/1/4 Verschluss

• Zubehör § 17/1/4 Einstecklauf

• Zubehör §17/1/4 ganzes Gehäuse



bmi.gv.at

14

• Erweiterung Waffenarten Kategorie B

 Neue Waffenarten die als Zubehör mit Hackerl gezählt werden:

• Griffstück für Pistole 

• Einstecklauf 

• Halbautomat ganzes Gehäuse 

• Halbautomat Gehäuseoberteil 

• Halbautomat Gehäuseunterteil 

• Repetierflinte ganzes Gehäuse 
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• Erweiterung Waffenarten Kategorie C 

Neue Waffenarten die als Zubehör mit Hackerl gezählt werden:

• Einstecklauf 

• Gewehr ganzes Gehäuse

• Flinte ganzes Gehäuse
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• Herkunft Stichtag der wesentlichen Teile

Die Herkunft von Waffen, Zubehöre, Magazine ist für alle neuen welche ab dem 14.12.2019 
erstmalig in ZWR erfasst werden ist die Herkunft unverändert zusätzlich zu erfassen.  

Bei Wesentlichen Teile (Griffstück, Einstecklauf, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, ganzes 
Gehäuse), welche ab Q1/2026 erstmalig in ZWR erfasst werden, ist ebenfalls die Herkunft mit 
Datum vom Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlage zusätzlich zu erfassen. 

Der genaue Stichtag ab welchem Datum eine Herkunft zu erfasst ist, wird erst mit Inkrafttreten der 
gesetzlichen Grundlage bestimmt.
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• Kaliber bei Griffstück

Beim Griffstück ist zumeist kein Kaliber vorhanden, die Kaliberart „keine Schusswaffe“ und das 
Waffenkaliber „keine Schusswaffe“ wird daher bei der Registrierung von Griffstücken 
automatisiert gesetzt. 

Ausnahme: Der Waffenfachhändler hat ein Kaliber bei der Registrierung eingetragen.

• Wechselsystem

Die Waffenart Wechselsystem wird in allen Kategorien ab Inkrafttreten deaktiviert und kann für 
neue Waffen nicht mehr verwendet werden.
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▪ Überprüfung der Wartefrist bei Ersterwerb im ZWR

Die Überprüfung der Wartefrist bei Ersterwerb der Waffe ist im ZWR durch eine Personensuche mit 
Eingabe der Ausweisdaten und Klick auf Registerkarte „Waffen“ zu überprüfen.

• Wartefrist: Person hat noch keine Waffen

Die 4 wöchige Wartefrist gilt jeweils für Waffen jeder 
Kategorie.



bmi.gv.at

19

• Wartefrist: Person hat bereits Schusswaffen

Hat die Person aktuelle Schusswaffen, werden diese in der Liste der „Waffen“ ausgewiesen:

Die 4 wöchige Wartefrist ist für Waffen der Kategorien A, B und C gültig. 

Achtung: Die Wartefrist gilt je Kategorie. 

Dies bedeutet, dass die Wartefrist einzuhalten ist, wenn beispielsweise eine Schusswaffe der Kat. B 
erworben wird und im ZWR keine Schusswaffe der Kategorie B registriert ist, ungeachtet dessen, dass 
bereits eine Schusswaffe der Kat. C im ZWR registriert ist.
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• Ausnahme Wartefrist: Person hat Waffenpass

Von dieser Wartefrist sind nur Inhaber eines Waffenpasses ausgenommen. Legt der Bürger nicht den 
Waffenpass bei der Registrierung vor, sondern ein anderes Identitätsdokument, z. B. Reisepass, kann 
im ZWR durch eine Personensuche und Einsicht in „Personendaten“ überprüft werden, ob ein 
aufrechter Waffenpass vorliegend ist:

Zudem bleibt die Ausnahme des geltenden § 34 Abs. 1 Z 2 WaffG bestehen, wonach die Wartefrist nicht gilt, 
wenn der Erwerber die unverzügliche Ausfuhr dieser Waffe oder die unverzügliche Verbringung dieser Waffe 
in seinen Wohnsitzstaat, insbesondere durch einen Erlaubnisschein gemäß § 37, glaubhaft macht.
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• Waffenübernahme bei Wartefrist

Bei der Wartefrist ist eine Waffenübernahme (bei Privat zu Privat) im ZWR wie folgt zu erfassen:

1. Waffensuche
2. Ausweisdaten erfassen
3. Waffensuche durch Eingabe von Kategorie und Herstellernummer
4. Auswahl der Waffe in der Trefferliste
5. Klick auf „Waffenübernahme“

6. Erfassung vom Datum der Waffenübernahme
7. Klick auf „Waffenübernahme durchführen“
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• Waffenüberlassung nach Ablauf der Wartefrist

Nach Ablauf der Wartefrist ist die Waffe durch „Waffenüberlassung“ (bei Privat zu Privat und bei 
Verkauf durch Waffenhändler) wie folgt zu überragen:

1. Personensuche
2. Ausweisdaten erfassen
3. Eingabe der Personendaten
4. Klick auf „Waffen“
5. Klick auf „Waffenüberlassung“

6. Eingabe von Kategorie und Herstellernummer 
7. Klick auf „Suchen“ 



bmi.gv.at

23

• Waffenüberlassung nach Ablauf der Wartefrist

8. Auswahl der Waffe in der Trefferliste 
• Die Waffe MUSS in der Trefferliste auffindbar sein!!!! 
• Sollten Sie die Waffe nicht finden, überprüfen Sie die Suchparameter der Waffe!

9. Bewilligung erfassen: 
▪ Bei Kategorie A/B Erfassung vom Waffendokument
▪ Bei Kategorie C Erfassung von Waffendokument oder Vorlage gültige Jagdkarte oder 

Bestätigung des Traditionsschützenvereins; bei Jägern und Traditionsschützen bei 
„Begründung“ Jäger oder Traditionsschütze eintragen 

10. Klick auf „Waffenüberlassung durchführen“
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• Anzeige Waffenverbot

Ein vorläufiges, vollstreckbares oder rechtskräftiges Waffenverbot wird im ZWR mit dem Hinweis 
„Rechtsgeschäft nicht möglich“ wie folgt angezeigt:

Die Erfassung bzw. Darstellung erfolgt durch 

• eine Erfassung der Waffenbehörde im ZWR 

oder 

• durch eine Erfassung in der Personenfahndung durch die Exekutive mittels Abgleich ins ZWR 2 x 
täglich.
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• Anfrage gemäß § 34 Abs. 2a (Anfrage, ob Drittstaatsangehöriger und das Waffenverbot 
gemäß 11a entfällt)

Mit Inkrafttreten ist die Anfrage gemäß § 34 Abs. 2a nicht mehr gültig und wird daher im ZWR 
nicht mehr ausgewiesen.
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